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Beschlussvorlage 

2026/0003/KA 
Absender Finanzservice 

 

 

Beratungsfolge Termin 

Kreisausschuss 21.04.2026 
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss 15.06.2026 
Kreistag 22.06.2026 

 
 
Jahresabschluss 2024 und Lagebericht der Oberurseler Werkstätten – Eigenbetrieb des 
Hochtaunuskreises 
 
 
Beschluss 
Der Jahresabschluss 2024 der Oberurseler Werkstätten – Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises – 
wird gem. § 5 Nr. 11 und § 27 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz festgestellt. 
 
Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe von € 79.670,92 aus und wird mit 
Gewinnvorträgen der Vorjahre verrechnet.  
 
Der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Oberurseler Werkstätten wird für das Wirtschaftsjahr 2024 
Entlastung erteilt. 
 

 
 
Begründung 
Die Betriebsleitung der Oberurseler Werkstätten – Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises – hat den 
Jahresabschluss, den Anlagennachweis und den Lagebericht 2024 aufgestellt und dem 
Abschlussprüfer übergeben. 
 
Nach Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2024 hat die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH aus Frankfurt/ Main einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk am 2. Dezember 2025 erteilt. 
 
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht 2024 wurden von der Betriebskommission in ihrer 
Sitzung am 18.03.2026 zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Der Jahresabschluss ist gemäß § 5 Nr. 11 und § 27 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz vom Kreistag 
festzustellen. 
 
 
gez. Ulrich Krebs 
Landrat 
 
Anlage(n): 
1. Oberurseler Werkstätten JA 2024 
 




